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FläWi-6/2019 - Änd-6.10 
ÖEK Nr. 2/2019 - Änderung Nr. 2.6 

Widmungsänderung Nr. 6.10 im Flächenwidmungsplan Nr. 6 und 
Änderung Nr. 2.6 im örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 2 
" Bauland (Wohngebiet)" 
Öffentliche Planauflage gemäß § 33 Abs.3 OÖ. ROG 1994 idgF 

Kundmachung 

Die Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems beabsichtigt im Sinne des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 28.10.2025 im Flächenwidmungsplan Nr. 6 und im örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 2 die 
Widmung nachstehender Grundstücke zu ändern: 

Parzellen: 351/1 und 351/2 der KG Kirchdorf an der Krems 

von derzeit Verkehrsflächen (Ruhender Verkehr - „Parkplatz“) 
In Bauland (Wohngebiet) 

Die Schaffung von neuen Bauplätzen, im Anschluss an die bestehende Wohngebietswidmung ist 
geplant. 

Gemäß § 33 Abs. 3, OÖ. Raumordnungsgesetz 1994 idgF wird darauf hingewiesen, dass der 
Flächenwidmungsplan Nr. 6.10 und das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 2.6, jeweils datiert mit , 
durch vier Wochen, in der Zeit von 

17.11.2025 bis einschließlich 19.12.2025 

zur öffentlichen Einsichtnahme in der Bauabteilung des Stadtamtes Kirchdorf an der Krems 
während der Amtsstunden aufliegt. Die Eigentümer jener Grundstücke, an deren Bebaubarkeit 
sich Änderungen ergeben, werden von der Planauflage nachweislich verständigt. 
Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, während der 
Auflagefrist schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Stadtamt Kirchdorf an der Krems 
einzubringen. 
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